Rückerstattungsverpflichtung 
mit Grundpfandsicherung 
gemäss  Art. 25 i.V.m. Art. 27 Abs. 2 Sozialhilfegesetz (SHG; bGS 851.1)
Ich, 
      
verpflichte mich, 
1. die mir von der Politschen Gemeinde      , vertreten durch das Sozialamt      , ausgerichteten Sozialhilfeleistungen im Rahmen der Veräusserung meines Grundstückes vollumfänglich zurückzuerstatten. Eine allfällige Rückerstattung ist maximal so hoch wie der realisierte Verkaufserlös. Verbleibt nach der Veräusserung eine ungedeckte Sozialhilfeschuld, richtet sich die Rückerstattung dieser Forderung nach den Voraussetzungen gemäss Art. 27 und Art. 28 SHG. 

2. die Rückerstattungsforderung durch Bestellung eines Grundpfandrechtes in Form einer Grundpfandverschreibung – ohne Ausstellen eines Pfandausweises – zu Lasten des 

Grundstückes Nr.      ,      , 

in der Höhe von CHF       sicherzustellen. 

3. zur Unterzeichnung eines entsprechenden Pfandvertrages und die zur Übertragung notwendigen Schritte. Es genügt die Aushändigung einer Kopie des Pfandvertrages an die Gemeinde      . 
Ort, Datum





Unterschrift
.........................................................


......................................................................
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